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Einstweilige Sicherstellung eines 
Feldahornes als Naturdenkmal nach
§ 28 BNatSchG

Einstweilige Sicherstellung einer aus zwei
Feldahornen bestehenden Baumgruppe 
als geschützter Landschaftsbestandteil 
nach § 29 BNatSchG

Anlage zur einstweiligen Sicherstellung eines
Feldahornes als Naturdenkmal nach § 28 BNatSchG
sowie zweier Feldahorngruppen als geschützte
Landschaftsbestandteile nach § 29 BNatSchG in der
Gemarkung Godelheim, Flur 2, Flurstück 543 gemäß §
48 Abs. 2 LNatSchG NRW

Einstweilige Sicherstellung einer aus drei
Feldahornen bestehenden Baumgruppe 
als geschützter Landschaftsbestandteil 
nach § 29 BNatSchG

Gemarkung Godelheim
Flur 2/ Flurstück 543
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